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daher nach eigenem Ermessen das Gebiet, für welches er seine Zwangsgewalt zur Verfügung stellt

und unterwirft im Einzelfall die kirchliche Massregel, welcher der bürgerliche Rechtsschutz zuteil

werden soll, seiner Vorprüfung und Anerkennung. Hauptanwendungsfälle des brachium saeculare
nach geltendem Recht sind der staatliche Vollzug kirchlicher Disziplinarerkenntnisse und die
Beitreibung kirchlicher Steuern mittelst des staatlichen Verwaltungszwanges. In beiden Fällen ist
Voraussetzung, dass die kirchlichen Urteile und Hebelisten für staatlich vollstreckbar erklärt worden

sind. Die Berücksichtigung des Kirchenwesens im öffentlichen Leben
äussert sich teils in staatlicher Unterstützung der religiösen Wirksamkeit der Kirche, teils in orga-

nischer Beteiligung der Kirchen an gewissen Aufgaben der Staatspflege. In ersterer Richtung stehen
obenan die staatlichen Ordnungen über kirchliche Sonn- und Festtagsfeier, welche der Würde des

Kultus oder dem individuellen Schutze der Sonntagsruhe dienen. In der zweiten Richtung sind

bemerkenswert die ständigen gottesdienstlichen Einrichtungen in gewissen Anstalten der staatlichen
Wohlfahrts- und Sicherheitspflege (Strafanstalten) und in der Organisation des Militärkirchen-
wesens, namentlich aber die weitgehende Beteiligung der Kirche auf dem Gebiete des staatlichen

Unterrichtswesens aller Grade, beginnend mit der Einrichtung der theologischen Fakultäten an den
Universitäten und sich durch die Mittelschulen fortsetzend bis zur Ordnung des religiösen Unter-

richts in den Volksschulen. Freilich ist gerade hiermit ein Gebiet schwieriger Ausgleiche zwischen
den Ansprüchen von Kirche und Staat bezeichnet. Endlich bilden den Gegenstand des kraft der

Advokatie gewährten besonderen strafrechtlichen Schutzes der Religionsfriede,
die Ehre der Kirchen, die Ordnung der Kultusübung und die Sicherheit kirchlichen Vermögens
nach näherer Massgabe der §§ 166 ff., 243, 304 ff. des Strafgesetzbuchs für das Deutsche
Reich.

III. Die Frage der Zukunft. Sie ist der geltenden Verhältnisordnung gegenüber
die Forderung der Trennung von Staat und Kirche. Welche rechtlichen Merkmale

hat dieses System? Wie steht es um seinen universalgeschichtlichen Tatbestand? Welches sind

die Bedingungen seiner Verwirklichung für die Staaten des Deutschen Reichs?

Die Begriffsermittelung ist notwendig die erste Aufgabe. Sie hat sich vor allem

klar zu halten, dass diese Trennung niemals eine absolute Zusammenhangslosigkeit bedeuten kann.
Aus zwei Gründen nicht. Einmal nicht, weil Staat und Kirchen aus denselben Menschen bestehen

und die Einheit der Persönlichkeit notwendig verbindend auf die Mitgliedschaft hier und dort zurück-

wirkt. Sodann nicht, weil alle menschlichen Organisationen an irgend einem Punkte notwendig von

dem höheren Organismus, dessen Glieder sie sind, rechtlich bestimmend ergriffen werden, also auch
die Kirchen vom Staat. Es kann sich also für die Begriffsbestimmung nur um die Ermittelung des

Mindestmasses der an sich unvermeidlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Staate einerseits und

Kirchengliedern oder Kirchengesellschaften andererseits handeln. Im Verhältnis zu den einzelnen

Kirchengliedern ergibt sich als Grundprinzip der Trennung von Staat und Kirche die Lösung
jeder rechtsnotwendigen oder gar zwangsweisen Verbindung des Individuums mit dem Kirchenwesen.
Religion ist Privatsache. Daher einerseits Unabhängigkeit der bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Rechte vom religiösen Bekenntnis, andererseits Gewissensfreiheit bis in die äussersten Grenzen, ins-

besondere bis zum Wegfall einer Nötigung zur Eidespflicht und der Notwendigkeit einer religiösen

Erziehung. Verstaatlichung ferner aller derjenigen Gebiete, auf denen möglicherweise Verbindlich-
keiten religiösen Inhalts geltend zu machen wären: Schul-, Ehe-, Begräbniswesen. Selbstverständ-
lich endlich staatliche Beurkundung des Personenstandes, aber keine bürgerliche Ordnung über
Konfessionswechsel oder Austritt aus der Kirche, weil Kirchenangehörigkeit nicht rechtlich in der

Staatsordnung reflektiert. Im Verhältnis zu den Kirchengesellschaften ergibt sich als
grundlegendes Trennungsmerkmal der Wegfall des geschichtlichen Sonderbegriffs der „Kirchen“.
Sie gehen im Gattungsbegriff von „Gesellschaften mit religiöser Zweckbestimmung“ unter. Es
gibt keine Staatskirchen mit dem Privilegium der öffentlichen Korporationsqualität. In die einzelnen
Folgerungen aufgelöst: keine öffentlich rechtliche Natur der Kirchenverfassung, der kirchlichen
Behörden, Beamten, Anstalten; keine Staatshilfe, weder einen Kultusetat noch die Hülfe eines

staatlichen Verwaltungszwangs; keinen rechtlich anerkannten Einfluss des Kultus im öffentlichen
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und gewerblichen Leben; keinen besonderen Strafschutz; keine organische Beteiligung der Kirchen
an Aufgaben oder Institutionen der Staatspflege, wie Heereswesen, Schulwesen aller Ordnungen,
Strafvollzug. Für solche Einbusse an öffentlichem Recht gewinnen andererseits die Religions-
gesellschaften den Wegfall der Kirchenhoheit des Staats nach Seiten des Reformationsrechts und
des Oberaufsichtsrechts. Ein Reformationsrecht braucht es nicht mehr zu geben, weil jede staats-

rechtliche Differenzierung der Religionsgesellschaften in Wegfall gekommen ist und alle in die
Kategorie der Vereine oder Anstalten gehören. Das Oberaufsichtsrecht wird nach seiner gesetz-
geberischen wie nach seiner administrativen Seite entfallen. Eine spezifische Staatskirchengesetz-
gebung hat kein Betätigungsgebiet mehr, weil es gemischte, d. h. Angelegenheiten mit konkurrieren-
den Anteilen von Staats- und Kirchengewalt nicht mehr gibt; eine Sache ist entweder rein welt-

licher oder rein kirchlicher Art, niemals Gegenstand geteilter Kompetenz. Es kann folgerichtig
auch kein administratives Jus inspiciendi cavendi auf den Grenzgebieten des kirchlichen Ämter-
wesens, der Straf- und Disziplinargewalt der Kirchen und des kirchlichen Vermögensrechts bestehen.

Die Freikirche hat völlige Selbständigkeit der inneren Verwaltung in Anspruch zu nehmen; ihr
Kirchenrecht existiert auch ohne staatliche Anerkennung als autonomes Recht. So tritt alles in

allem unter dem Trennungssystem an Stelle der Kirchenhoheit eine Vereins-

und Kultuspolizei. Hier offenbart sich die notwendige und bleibende Ver-

bindung mit dem Staat. Nach Vereinsrecht bestimmen sich Voraussetzungen und Mass der

Rechtsfähigkeit: juristische Persönlichkeit, Erwerbsfähigkeit, polizeiliche Überwachung, Schranken
der Kultusübung in der Öffentlichkeit. Dies die wesentlichen Züge einer folgerichtig durch-
geführten Trennung von Staat und Kirche.

Vergleicht man diesen Rechtsbegriff mit dem Bilde der geschichtlichen Realitäten, so ist

das Resultat, dass eigentliche Trennung in keinem einzigen christlichen Kulturstaate der Welt be-
steht und dass, soweit relative Trennung durchgeführt ist, die Bedingungen ihrer Art- und Mass-
bestimmung nirgends allgemeiner Natur oder Gültigkeit gewesen, sondern allein aus der Eigenart
konkreter Staats- und Kirchenwesen zu erklären sind. Überall ist Stellung und Lösung des Pro-

blems im engsten und strengsten Sinne geschichtlich bedingt. So ergibt der universal-
geschichtliche Tatbestand eine Mannigfaltigkeit der Rechtserscheinungen, welche jedem einheit-
lichen Typ widerstrebt. Italien, Holland und Irland werden an und für sich irrtümlich

zu den Trennungsstaaten gezählt. Überall sind hier, wie schliesslich in allen Staaten des Deutschen

Reiches auch, nur vereinzelte Folgerungen des Trennungsgedankens gezogen. Rein konfessionell

bedingt sind die TrennungssystemeindenStaatenMittel- und Südamerikas, in Mexiko,
Brasilien, Ecuador, Kuba; bald ist sie Stütze für die Freiheit der katholischen Kirche,

bald Schutz für Staat und Volk gegen die katholische Kirchenhierarchie. Umgekehrt hat sie prak-
tische Bedeutung überwiegend für den Protestantismus in Genf und Basel. Auch die Staats-

form ist unter den Entwickelungsbedingungen des Systems hervorragend beteiligt. Als einzige
Monarchie Belgien. Gerade Belgien aber versagt vollständig für jeden vorbildlichen Vergleich.
Seine Verfassung von 1831 hat zwar die Kirche völlig von der Staatsaufsicht freigegeben, aber alle

Verpflichtungen des Staats gegenüber der Kirche aufrecht erhalten. Nach wie vor besteht das

staatliche Kultusbudget, welches dem Staat die Zahlung aller Gehälter für die Kirchendiener auf-
erlegt. Diese Darstellung einer Trennung von Staat und Kirche hat man zutreffend als „die freie

Kirche im unfreien Staat“ charakterisiert. Ausser Belgien haben nur Republiken, darunter mehrere

eben aus Anlass des Überganges zur republikanischen Staatsform, die Trennung eingeführt. Der-

selbe Vorgang scheint sich jetzt in Portugal zu wiederholen. Die beiden an die Spitze gestellten
Erfahrungstatsachen, die schlechthin historische Bedingtheit des Systems auf der einen, die durch-
weg fehlende Konsequenz in seiner Durchführung auf der anderen Seite, treten charakteristisch ins-
besondere auch in denjenigen beiden Staaten auf, welche als die Musterbeispiele für die Klassizität

des Systems vorgeführt zu werden pflegen, in Nordamerika und Frankreich. Die Unionsverfassung
Nordamerikas von 1787 spricht nirgends von einer Trennung. Die Zusatzakte von 1791 ent-

hält nur die beiden kurzen Verbotsnormen: „Keinerlei Religionsbekenntnis darf als Qualifikation

zur Erlangung eines Staatsamts gefordert werden" und „der Kongress darf durch kein Gesetz eine

Religionsgesellschaft etablieren oder die freie Religionsausübung behindern.“ Alles übrige ist
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Sache der einzelnen Staaten geblieben, welche ihren staatskirchenrechtlichen Besitzstand durchaus

auf dem Boden und im Geiste ihrer geschichtlichen Eigenart behalten und weitergebildet haben.
Weder durch jene Normen der Unionsverfassung noch durch die Sonderentwickelung der Einzelstaaten
wurde verhindert, dass enge Beziehungen zwischen Staat und Religion bis in die Gegenwart be-
stehen. Die Sitzungen des Bundeskongresses und vieler Einzelkongresse werden mit Gebet eröffnet.
Der Präsident und die Regierungen der Einzelstaaten haben das Recht zur Anordnung von Dank-

und Busstagen. Es besteht ein strafrechtlicher Schutz der Religion, auch gegen Gotteslästerung.
Die bürgerliche Sonntagsheiligung ist allgemein, vereinzelt puritanisch. In den staatlichen Orga-
nisationen des Heeres, der Marine und des Strafvollzugs ist Vorsorge für Religionspflege getroffen.
Die Ehe kann gültig in kirchlicher Form geschlossen werden. Die meisten Verfassungen bringen in
irgend einer Wendung Notwendigkeit und Wert der Religion zum Ausdruck. Es wird sogar über

ein angebliches Gewohnheitsrecht geklagt, dass trotz der Unionsverfassung ein Katholik nicht
Präsident der Union werden könne. Aber die Berührungen gehen noch weiter. Das staatliche Ober-

aufsichtsrecht betätigt sich in strengen Amortisationsgesetzen und vereinzelt in Beschränkungen
bei Veräusserung des Grundeigentums. Besonders charakteristisch endlich tritt die grundsätzliche
Unmöglichkeit einer völligen Trennung von Staat und Kirche dann hervor, wenn zwischen einem

Geistlichen und seiner Gemeinde oder unter Gemeindegliedern selbst ein Streit über Lehre und Dogma

entsteht. Man sollte meinen, dass das Trennungssystem gerade an diesem Punkte jedes staatliche
Entscheidungsrecht fern hielte. Das Gegenteil ist der Fall. Nur verlegt sich der Streit aus dem Ge-

biete der Verwaltung in das der Gerichtsbarkeit. Er spielt sich in den Formen bürgerlichen Rechts-
streits ab. Spaltet sich die Gemeinde in eine strengere und freiere Richtung, so bleibt nach ständiger

Judikatur diejenige im Eigentum des Kirchenvermögens, welche die alte Lehre beibehalten hat.
Darüber entscheiden die Gerichte. Es ist der innerlichste Punkt, an welchem auch bei Trennung

eine Verbindung von Staat und Kirche nicht auszuschalten ist. Dass die Lehrstreitigkeit hier nur

als Präjudizialpunkt für Vermögensansprüche auftritt, ändert die Form der Instanz, nicht das
Wesen der Sache. Trennung kann niemals Zusammenhanglosigkeit von Staat und Kirche sein.

Das ist sie auch entfernt nicht in Frankreich. Man kann das Ergebnis dahin zusammenfassen:
Der französische Staat hat im Gesetz vom 9. Dezember 1905 zwar sich von der Kirche, nicht aber

die Kirche von sich getrennt. Das Erstere tritt charakteristisch v. a. in zwei Momenten hervor.

Einmal in der Zurückziehung aller „vom Staate herstammenden Güter," „vom Staate herstammend“

nämlich deshalb, weil schon einmal durch das Revolutionsgesetz vom 2. Novenber 1789 alles ka-

tholische Kirchengut „zur Verfügung der Nation“ gestellt worden war. Sodann, unterschiedlich
von Nordamerika, in der völligen Loslösung der Religion aus dem Rechtsleben des Staats. Ein-

geleitet seit langem durch die Entfernung alles Religiösen aus der Schule, aus den Beziehungen des
Staates zum Sonntag, aus den Parlamenten und Gerichtssälen steigert sie sich im Trennungsgesetz,

wiederum nach einem gesetzlichen Vorbild von 1795 zum Verbot aller religiösen Abzeichen oder Sinn-

bilder an öffentlichen Bauwerken oder Orten, wo immer es auch sei, ausgenommen Kultusorte.

Die andere Eigenart der französischen Trennungsmethode äussert sich in den Vorbehalten eines
Masses von Staatsaufsicht, wie es mit den Prinzipien des Systems nicht mehr vereinbarlich ist.

Dies tritt schon in dem Fortbestand des Vereinsgesetzes von 1901 mit seinem beschränkenden Sonder-

recht für die geistlichen Orden hervor. Es setzt sich fort in einer Reihe von Bestimmungen des

Trennungsgesetzes selbst. So dient in ihm die als Pflicht statuierte Öffentlichkeit des Kultus zur

polizeilichen Kontrolle und wirkt als eine Art staatlicher Zwangsversicherung für den Fortbestand

des Volkskirchentums. Auf der gleichen Linie liegen die rechtlichen Beschränkungen der Kultus-
vereine. Zwar hat sich gegenüber dem passiven Widerstand der katholischen Kirche die Novellen-

gesetzgebung von 1907 dazu gedrängt gesehen, einiges von der Strenge des ursprünglichen Rechts
nachzulassen. Aber der grundsätzliche Anspruch der Staatsaufsicht ist davon nicht berührt. Die
neuen Einnahmequellen der Kultusvereine sind gesetzlich auf freiwillige Beiträge, Kollekten und
Gebühren beschränkt. Durch Schenkung oder Testament können sie nichts erwerben. Erlaubt

ist die Bildung bescheidener Reservefonds, ausgeschlossen die Ansammlung von Vermögen. Die
ganze Finanzverwaltung ist der Kontrolle staatlicher Rechnungskammern unterstellt. So ist die
Trennung in Frankreich eine wesentlich einseitige. Sie war ein durch schwere Spannungen hervor-
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gerufener politischer Akt mit dem ausgesprochenen Zweck, den Einfluss des Katholizismus im
Staatsleben zu brechen. Ob sie auf ihrem eigenen Wurzelboden sich werde halten können, ist

zweifelhaft, nach den geschichtlichen Erfahrungen über den Wechsel der kirchenpolitischen Systeme
in Frankreich nicht wahrscheinlich. Gewiss ist nur, dass sie in irgend welchem Sinn ein Vorbild für

den Gang der Kirchenpolitik in Deutschland nicht abgeben kann.
Für die deutsche Frage bedarf es zunächst der Wiederanknüpfung an den geltenden

Rechtszustand. Nach ihm besteht bereits so vollkommen als irgendwo eine Trennung insoweit,

als solche durch die Verschiedenartigkeit des Wesens von Staat undKirchegefordert
wird: Trennung im Verhältnis zu den Kirchengliedern durch Gewissensfreiheit, Unabhängigkeit

der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnis, Verstaatlichung von
Personenstand und Ehe; Trennung im Verhältnis zu den Kirchengesellschaften durch Kultusfreiheit

und Selbständigkeit der Kirchen quoad sacra interna, wie in Lehre und Kultus, so in den Freige-

bieten der Autonomie. Eine zweifache Verbindung andererseits unterhält das System der
Kirchenhoheit durch Staatsaufsicht und Advokatie auf den früher bezeichneten Ge-

bieten der sacra externa. Wird das Problem für Deutschland gestellt, so gilt es also, auch diese

beiden Beziehungen in ihrer Gesamtheit zu lösen. Soll verzichtet werden auf die gesetzliche
und administrative Staatsaufsicht über das kirchliche Ämterwesen, die kirchliche Straf- und Dis-

ziplinargewalt, die kirchliche Vermögensverwaltung, die religiösen Vereine und Genossenschaften?
Werden religiöse Kindererziehung, Konfessionswechsel, Austritt aus der Kirche der freien Konkurrenz

der Religionsgesellschaften ohne bürgerlich rechtliche Ordnung zu überlassen sein?  Ist andererseits

die Anerkennung der historischen Kirchen als öffentlicher Korporationen zurückzuziehen, also
das Kultusbudget zu streichen, die Religion als Privatsache zu behandeln und in allen ihren Ein-

wirkungen auf das öffentliche Leben, in Sonntagsruhe, Gewerbebetrieb, Sozialpolitik, Militär-
kirchenwesen, Gefängniswesen usw. zu tilgen? Ist jeder spezifische Staatsschutz preiszugeben? Ist
der Zusammenhang von Staatsschule bis zur grundsätzlichen Beseitigung des Religionsunterrichts
und Aufhebung der theologischen Fakultäten zu lösen? Das und im einzelnen noch vieles andere

sind de konkreten Fragen und Entschliessungen für die Staaten des
deutschen Reichs. Die Stellungnahme zu dem Problem wird stets eine individuelle und

subjektive sein. Folgende Momente sind nach meinem Urteil aus den Gesichtspunkten des Rechts
und der Politik beachtenswert und entscheidend.

Zunächst die Problemstellung selbst. Man will Trennung von Staat und Kirche in

Deutschland „einführen“. Kann man das? Die „Einführung“ wäre der erstmalige Versuch, das

System auf ein paritätisches Staatswesen grössten Stils, das religiös und kirchlich komplizierteste
der Welt, originär zu übertragen, ein Staatswesen, dessen Verhältnis zur evangelischen Kirche sich
seit Jahrhunderten auf dem Boden des Landeskirchentums festgestellt, dessen Verhältnis zur

katholischen Kirche unter schweren Erschütterungen sich regional ausserordentlich verschieden

planmässig und vorsichtig zu dem gegenwärtigen modus vivendi entwickelt hat. In diesen organisch
gewordenen Zustand der Dinge kann man nicht ein kirchenpolitisches System, und wäre es noch so

preiswürdig vom Standpunkte der Theorie, mechanisch hineintragen. Das Verhältnis von Staat

und Kirche entsteht, es wird aus inneren und geschichtlichen Lebensbedingungen heraus, aus
vorhandenen Notwendigkeiten. Es lässt sich nicht künstlich machen. Wird es künstlich durch eine

zufällig im Besitz der Macht befindliche Mehrheit „eingeführt“, so kann es, weil nicht der adäquate

Ausdruck des Volksbewusstseins, Dauerbestand nicht haben. In Nordamerika ist es geworden,

seit und mit der Staatenbegründung wurde jeder intime Assimilationsprozess von Staat und Kirche

verhindert. In Frankreich wurde die Sache aus politischen Gründen gemacht. Dort wird

das System von der allgemeinen religiösen Überzeugung getragen, hier muss es durch Polizeimacht

aufrechterhalten werden. Die richtige Fragestellung ist also nicht die, ob das System „einzuführen“
sei, sondern, ob für Deutschland seine Gegenwartsbedingungen vorhanden sind.

Damit eröffnet sich ein zweiter Fragenkreis der Überlegung. Sind auf dem gegebenen ge-

schichtlichen Boden die inneren geschichtlichen Bedingungen für Deutschland erfüllt? Wer die
Dinge real und unbefangen besieht, muss bedenklich sein, die Frage zu bejahen. Zunächst schon
im Hinblick darauf, ob es hier möglich sein werde, die grossen historischen Kirchen durch Rechts-
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satz, also künstlich zu Privatvereinen, d. h. zu einem Gebilde zu machen, das sie nach Wesen und

geschichtlichem Bestande nicht sind. Das historisch gewordene Kirchentum in Deutschland trägt
nach seiner Verknüpfung mit dem Volkstum noch immer an sich selbst einen schlechthin öffentlichen

Charakter. Wie sollte es sich in den Zwang einer Rechtsform fügen, welches seinem Geiste schlecht-

hin widerstrebt! Dieser lehnt es ab, die Kirchen mit wirtschaftlichen Gesellschaften, mit wissen-

schaftlichen, wohltätigen oder politischen Vereinen juristisch zu identifizieren. Die Lehre von der

Religion als Privatsache hat ihre volle Geltung und Berechtigung im Gebiet der individuellen
Gewissensfreiheit, sie ist aber für Deutschland keine allgemein gültige Lebenswahrheit im Verhältnis

der Religion zur Gesamtheit von Staat und Volk. Damit in folgerichtigem Zusammenhang steht

das weitere Bedenken, ob die deutschen Staaten ohne schwere politische und kulturelle Gefährdung
die Einbusse an Kirchenhoheit, an Oberaufsichtsrechten zu ertragen vermöchten, welche mit einem

korrekt und ehrlich durchgeführten System der Trennung unvermeidlich verbunden ist. Schwere
Kämpfe und nachteilige Folgen würden sich nicht nur für die Wahrung der vitalsten Staatsinteressen
selbst, sondern insbesondere auch im Gebiet der Paritätspflege ergeben. Denn die Mittel unkontrol-

lierbarer Vereinstätigkeit gestatten eine Kraftentwickelung nach beiden Seiten, sowohl eine unbe-
rechenbare Einflussnahme auf die Staatsleitung, als die Ausnutzung der Macht des Stärkeren gegen

das Recht des Schwächeren. Es erheben sich endlich grundsätzliche Bedenken gegen die völlige

Ausschaltung der Kirche von gewissen Aufgaben der Staatspflege. Es ist insbesondere kein Zweifel,
dass mit der absoluten Trennung der Kirche vom staatlichen Schulwesen sich eine der Quellen unserer

gesamten eigenartigen deutschen Kultur schliessen würde. Das Gemeinwohl fordert die Er-

haltung der theologischen Fakultäten beiderlei Konfession. Der Staat hat ein Lebensinteresse
daran, den deutschen katholischen Klerus in der nationalen Kulturgemeinschaft der Universitäten
erzogen und erhalten zu wissen, ein noch grösseres daran, den ungeheuren Ertrag der von den

evangelisch theologischen Fakultäten geleisteten und zu leistenden Arbeit im überlieferten und be-

währten Zusammenhang der allgemeinen Geisteswissenschaften zu erhalten.
Aber halte man von diesen prinzipiellen Bedenklichkeiten so viel oder wenig, als man wolle.

Es öffnet sich noch ein dritter Fragenkreis. In ihm treten diejenigen Erwägungen auf, welche die

tatsächliche Durchführbarkeit des Systems in der Gegenwart betreffen.
Hier müssten insbesondere drei Hindernisse von denen beseitigt werden, welche die Trennung
von Staat und Kirche in Deutschland ‚,einführen" wollen. Das erste liegt im bundesstaat-
lichen Verhältnis von Reich und Einzelstaaten. Unser Staatskirchenrecht ist seit Ent-

stehung der Landeshoheit in seinem wesentlichen Bestande partikuläres Recht. Diesen Charakter

hat es reichsverfassungsmässig noch jetzt. Das Eingreifen der Reichsgesetzgebung war und ist über-

all nur ein gelegentliches und mittelbares. Eine unmittelbare Reichskompetenz in Religionssachen
gibt es nicht. Die Versuche, eine solche zu begründen, sind ausnahmslos gescheitert und mussten

scheitern. Eine reichsgesetzliche Durchführung der Trennung von Staat und Kirche würde die grund-
sätzliche, die totale und radikale Beseitigung des Landeskirchenrechts bedingen. Sie wäre dann
nicht mehr der Ausdruck eines verfassungsmässig bestehenden Bundesstaatsverhältnisses, sondern
das Anzeichen seiner Auflösung und des Überganges zum Einheitsstaat. Aus dieser geschichtlichen

Gebundenheit kann das Problem der Trennung von Staat und Kirche in Deutschland im Zusammen-

hange mit der Entwickelung des bundesstaatlichen Verhältnisses selbst nicht auszulösen sein. Schon

darum ist jede Vergleichung mit Frankreich ausgeschlossen. Dort hatte es die Staatsgesetzgebung
nur mit Aufräumung eines auf einheitlichen Rechtsquellen beruhenden Staatskirchenrechts zu tun.

Hiernach hätte also in Deutschland das Trennungsgeschäft vom Landesrecht zu geschehen.

Hier aber steht überall ein weiteres, durch die Staatsgesetzgebung nicht willkürlich und nicht zwangs-

weise zu beseitigendes Hindernis im Wege: die Tatsache des landesherrlichen Kirchen-

regiments über die evangelischen Landeskirchen. Von dem freien Verzichte darauf würde die

Durchführbarkeit des Systems schlechthin abhängig sein. Ein solcher Verzicht der deutschen
Landesherrn ist nicht zu erwarten. Man beurteile das nicht falsch. Es ist nach Abstreifung des

alten territorialistischen Charakters in keinem Sinne mehr eine Machtfrage. Das landesherrliche

Kirchenregiment ist nicht bloss ein Inbegriff von Rechten; es steht nicht weniger unter dem Gesichts-

punkt einer durch den Gang der deutschen Geschichte auferlegten und dem Protestantismus gegen-
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über übernommenen schweren Pflicht und Verantwortlichkeit. Jedenfalls ist das Eintreten dieser

Voraussetzung etwas so unbestimmbares, dass es nicht als zuverlässiger Faktor in die kirchen-

politische Berechnung einer absehbaren Zukunft eingestellt werden kann. Aber auch wenn dieses
Hindernis beseitigt wäre, bliebe noch ein letztes und schwerstes: die dann unvermeidliche Ver-

mögensauseinandersetzung zwischen den Staaten und Kirchen. Auch hier ist
unsere Lage handgreiflich verschieden von der des französischen Staats. In Frankreich war durch

Gesetz vom 2. Nov. 1789 das konfiszierte katholische Kirchengut für Staatseigentum erklärt.

Obne Übernahme weiterer Verbindlichkeiten wurde der Kirche ein Gebrauchsrecht daran einge-
räumt. So konnte das Trennungsgesetz von 1905 ,,die vom Staat herstammenden Güter“ an diesen

zurückfallen lassen und sogar den Schein der Grossmut erwecken, wenn der französische Staat den

neu sich bildenden Kultusvereinen gewisse Vermögensbestandteile in widerruflicher Weise überliess.
Bei den Säkularisationen des deutschen Kirchenguts i. J. 1803 wurde von allen beteiligten Staaten

durch § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses eine öffentlichrechtliche Verpflichtung übernommen,
die Kirchen dauernd zu dotieren. Diese Verpflichtung wird sukzessive durch die ordentlichen oder

ausserordentlichen Staatsleistungen nach Massgabe der Kultusbudgets erfüllt. Ob der Wert des
hierdurch Geleisteten den Wert der Säkularisationen schon jetzt erreiche oder übersteige, ist für
die bindende Kraft der Verpflichtung selbst ohne Belang. Theoretisch stünde natürlich nichts im

Weg, diese Verpflichtung durch einmalige Ablösung zu beseitigen. Tatsächlich wäre eine solche un-
ausführbar. Die Unmöglichkeit der Leistung wird die deutschen Staaten kraft geschichtlicher Not-

wendigkeit zwingen, bei dem bisherigen System zu bleiben. Solange aber ein Kultusbudget besteht,
sind Staat und Kirche nicht getrennt. Das eben ist der Widersinn des Systems und die Quelle der

staatlichen Unfreiheit in Belgien, dass das Oberaufsichtsrecht des Staates zurückgezogen, seine
Zahlungsverbindlichkeit aber geblieben ist.

Solange diese Hindernisse staatsrechtlicher, kirchenrechtlicher und vermögensrechtlicher
Art nicht überstiegen werden können, ist die Möglichkeit einer Trennung von Staat und Kirche in

Deutschland nicht abzusehen. Dass sie in irgend einem Zeitpunkt auch hier sich durchsetzen werde,
scheint nach dem universalgeschichtlichen Entwickelungsprinzip des Verhältnisses von Staat und

Kirche überhaupt gewiss. Der Streit des Tages kann nur darum gehen, ob es richtiger sei, durch
vorgreifliche Akte der Gesetzgebung, welche nicht ohne Verletzung wohlerworbener Rechte möglich
sind, jenen Prozess künstlich zu beschleunigen, oder seinen Ablauf der Vernunft und Stetigkeit
organischer Entwickelung anheimzugeben. Ich trete für das letztere ein. Damit ist

schon unzweifelhaft konzediert, dass das herrschende System der Kirchenhoheit selbst noch der

weiteren Entwickelung fähig und bedürftig ist. Diese Entwickelung auf der Linie der Gerechtigkeit
und Freiheit zu steigern, insbesondere die noch vorhandenen Rückstände auf den Gebieten der

Gewissensfreiheit und Paritätspflege zu beseitigen, kann allein die Erfolg verheissende Aufgabe der
Gegenwart und nächsten Zukunft sein. Allzusehr hat man sich daran gewöhnt, das Verhältnis von

Staat und Kirche unter dem Gesichtswinkel der brennenden Tagesfragen zu betrachten. So ent-

steht der Eindruck, als ob alles nur von der Willkür der leitenden Personen und der zufälligen

Fügung der Umstände abhänge. Darin liegen vielfach die Quellen der Unruhe, der Verbitterung, der
leidenschaftlichen Kampfesweise. Es würde zum Frieden dienen und die Stetigkeit der Entwickelung

fördern, wenn man sich gegenwärtig halten wollte, dass auch hier eine gewisse natürliche Gesetz-

mässigkeit, eine geschichtliche Teleologie herrscht, die nicht willkürlich und gewalttätig ohne
Schaden für die Sache durchbrochen werden kann. Solches zu begreifen und zu betätigen, ist die

Weisheit der Kirchenpolitik. Mit diesem Ergebnis ist die Untersuchung in ihrem Ausgangspunkt
bestätigt.
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